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SOZIALPOLITIK UND PRODUKTIONSPROZESS - ZUR EINFÜHRUNG

(1) Noch bis Ende der 60er Jahre war die Vorstellung verbrei
tet, daß durch die fortschreitende Mechanisierung und Automa
tisierung auch Arbeitsbedingungen allgemein verbessert würden, 
und zwar insbesondere durch den Abbau von traditionellen Bela
stungen und Gesundheitsgefährdungen sowie einer allgemeinen Er
höhung von Qualifikationsanforderungen. Praktische Erfahrungen 
in den Betrieben und auch wissenschaftliche Untersuchungen ha
ben nun aber gezeigt, daß diese Entwicklungen - zumindest in 
der unterstellten Allgemeinheit - nicht eingetroffen sind. Tra
ditionelle Belastungen und Restriktionen am Arbeitsplatz wur
den nur begrenzt abgebaut; zum anderen sind in weiten Berei
chen industrieller Produktion neue Belastungen und Gefährdun
gen für die Arbeitskräfte entstanden. Ein Grund hierfür ist, 
daß die betriebliche Steigerung der Produktivität und das wirt
schaftliche Wachstum zu einem Großteil auf Rationalisierungs
maßnahmen beruhte, die zu einer Erhöhung der Arbeitsintensität 
(Intensivierung der Arbeit) und entsprechend auch steigenden 
Leistungsanforderungen an die Arbeitskräfte führten. (Kern, H., 
Schumann, M., 197o; Funke, H. u.a. 1975; Mergner, U. u.a. 1975; 
Projektgruppe im WSI-Studien, 1977; Köppl, B., 198o).

Die Folgen dieser Entwicklungen im Arbeitsbereich wurden Anfang 
der 7oer Jahre zunehmend in der gesellschaftspolitischen Aus
einandersetzung bewußt - was u.a. auch in der Forderung nach 
einer "Humanisierung der Arbeit" zum Ausdruck gekommen ist. Da
mit rückte auch (wieder) ins Bewußtsein, daß der Abbau und die 
Vermeidung von Belastungen und Gefährdungen im Arbeitsprozeß 
keineswegs eine zwangsläufige Entwicklungstendenz technischer 
und organisatorischer Veränderungen von Produktions- und Ar
beitsprozessen ist, sondern dies wesentlich von der Interessen
durchsetzung der Arbeitskräfte und der politischen Einflußnah
me auf die Gestaltung von Arbeitsbedingungen abhängt. Auf die
sem Hintergrund wurden (und werden) auch zentrale Mängel der in
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der Vergangenheit herausgebildeten gesetzlichen und tarifver
traglichen Regelungen zum Schutz der Arbeitskräfte im Arbeits
prozeß und der Sozialpolitik insgesamt offensichtlich - woraus 
sich auch eine kritische und skeptische Einschätzung der bis
herigen Entwicklungen und Erfolge sozialpolitischer Maßnahmen 
ergibt.

Betrachtet man die sozialpolitische Entwicklung nach dem zwei
ten Weltkrieg und die wissenschaftliche Beschäftigung mit So
zialpolitik, so ist ein gemeinsames Merkmal auffallend: Der 
Schwerpunkt liegt auf sozialpolitischen Entwicklungen und 
Problemen außerhalb des Arbeitsbereiches. Soweit Entwicklun
gen im Arbeitsbereich sozialpolitisch und wissenschaftlich the
matisiert wurden, geschah dies im Rahmen der Diskussion der 
Mitbestimmung in den 5oer Jahren oder der Diskussion der Pro
bleme des wirtschaftlichen Strukturwandels und der Anpassung 
der Arbeitskräfte an veränderte Qualifikationsanforderungen. 
Zwar wurden Ende der 5oer Jahre auch die rapid ansteigenden 
Arbeitsunfälle sowie Anfang der 60er Jahre negative Auswirkun
gen der Rationalisierung, Mechanisierung und Automatisierung 
sozialpolitisch thematisiert (’'Automationsdebatten'*) . Auf dem 
Hintergrund des allgemeinen wirtschaftlichen Wachstums und der 
Vollbeschäftigung rückten jedoch Belastungen und Gefährdungen 
am Arbeitsplatz in den Hintergrund der gesellschaftspolitischen 
Auseinandersetzung.

Sozialpolitik war im wesentlichen reduziert auf eine kompensa
torische Sozialversicherungspolitik. Die wirtschaftlichen Zu
wachsraten schufen die materielle Basis für den Aufbau des Wohl
fahrtsstaates. Trotz des hinhaltenden Widerstands der bürger
lichen Mehrheit im Parlament konnten die Rentenreform 1957 und 
auf anderen Gebieten Leistungsverbesserungen durchgesetzt wer
den (z.B. das Unfallversicherungs-Neuregelungsgesetz 1963, Ver
besserung der Geldleistungen im Krankheitsfall bei Arbeitern 
1961, Bundeskindergeldgesetz 1964). Insgesamt aber wurde wäh
rend dieser Phase die praktische Sozialpolitik durch die ab
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1958 intensivierte Diskussion über die "Grenzen des Sozial
staats*' und die Interessendurchsetzung konkurrierender Veto
gruppen (z.B. exemplarisch das Scheitern der Krankenversiche
rungsreform) geprägt. Diese Situation änderte sich etwa Mitte 
der 60er Jahre. In dieser Zeit deutete sich bereits das Ende 
der Wiederaufbauphase des westdeutschen Kapitalismus an. In der 
Rezession von 1967/68 manifestierten sich strukturelle Proble
me der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung. In der Sozi
alpolitik führte dies in der Programmatik zu einer teilweisen 
Neuorientierung zu einer präventiven "sozialen Strukturpolitik" 
(Förderung der beruflichen Ausbildung, Sozialinvestitionen). 
Materielles Ergebnis war das Arbeitsförderungsgesetzt mit dem 
man hoffte, die prognostizierten Defizite auf dem Arbeitsmarkt 
(quantitativ wie qualitativ) prophylaktisch regulieren zu kön
nen. Zum anderen wurde es auf dem Hintergrund der (zunächst) 
wiedererlangten Hochkonjunktur zu Beginn der 7oer Jahre und 
im Zusammenhang mit allgemeinen gesellschaftlichen Reformbe
strebungen und -forderungen nun auch möglich, die soziale Si
cherung (hinsichtlich personeller Reichweite und Leistungsni
veaus) erheblich auszubauen. Die Lohnfortzahlung für kranke Ar
beiter, die Rentenreform mit der Einführung der flexiblen Al
tersgrenze und Anhebung der Renten, waren wichtige Leistungs- 
Verbesserungen (vgl. dazu näher: Standfest, E. 1979).

Die Konzentration sozialpolitischer Entwicklungen und Reformen 
auf die Bewältigung von Problemen außerhalb des Arbeitsberei
ches hatte jedoch zwei verhängnisvolle Folgen: Es wurde nicht 
nur der Arbeitsbereich als ein wichtiger - wenn nicht zentraler - 
Lebens- und gesellschaftlicher Problembereich vernachlässigt; 
es wurde hierdurch auch der Zusammenhang zwischen sozialpoli
tischen Problemen außerhalb des Arbeitsbereiches und den im 
Arbeitsbereich liegenden Ursachen für solche Probleme sowie 
die Auswirkungen sozialpolitischer Reformen auf Entwicklungen 
im Arbeitsbereich aus der politischen wie wissenschaftlichen 
Auseinandersetzung mit der Sozialpolitik weitgehend ausgeklam
mert. Erst in neuerer Zeit ist dieser Zusammenhang in einzel
nen Ansätzen wieder bewußter geworden. In der politischen Aus-

3



einandersetzung hat dies z.B. seinen Ausdruck in der Erkennt
nis gefunden, daß steigende Sozialleistungen und steigende 
Kosten sozialer Sicherung nicht zwangsläufig und ohne weite - 
res als ein Indikator für den "sozialen Fortschritt" gewer
tet werden können, da sich hierin auch negative Auswirkungen 
des Arbeitsprozesses niederschlagen. So sind z.B. Gesundheits
gefährdungen am Arbeitsplatz wesentliche Ursachen für die so
genannten klassischen Risiken, auf die sich zu einem Großteil 
die Institutionen des Systems sozialer Sicherung richten. Dies 
gilt nicht nur für das Risiko des Arbeitsunfalls und die Be
rufskrankheiten, sondern in gleicher Weise auch für den allge
meinen Gesundheitszustand und somit die Inanspruchnahme von 
Leistungen im Rahmen der Krankenversicherung und der Gesund
heitsversorgung. Ferner gilt dies auch für das Risiko der Er
werbs- und Berufsunfähigkeit und entsprechend der Inanspruch
nahme von Rentenleistungen. Und schließlich zeigt sich ein Zu
sammenhang von Gesundheitsgefahren am Arbeitsplatz und sozia
len Risiken auch bei Arbeitslosigkeit; es werden von den Be
trieben gerade solche Arbeitskräfte entlassen, deren Gesund
heitszustand und Leistungsfähigkeit beeinträchtigt ist.

Im Arbeitsprozeß liegen aber nicht nur Ursachen sozialer Ri
siken und Probleme. Durch Arbeitsbedingungen und betriebliche 
Strategien beim Arbeitskräfteeinsatz werden auch die Wirkungen 
und Wirkungsmöglichkeiten sozialpolitischer Maßnahmen beein
trächtigt. Am Beispiel des Problems der Arbeitslosigkeit läßt 
sich zeigen, daß belastende Arbeitsbedingungen und hohe Lei
stungsanforderungen auch zentrale Hemmnisse sind für die Wie
dereingliederung sogenannter Problemgruppen auf dem Arbeits
markt und hier speziell leistungsgeminderter, älterer Arbeits
kräfte. Folglich sind hier auch arbeitsmarktpolitische Maßnah
men zur Wiedereingliederung von Problemgruppen auf dem Arbeits- 
markt, die sich schwergewichtig auf das Verhalten und die An
passung der Arbeitskräfte richten, weitgehend wirkungslos. 
Ähnliche Zusammenhänge und Probleme bestehen auch bei der Wirk
samkeit (bzw. Unwirksamkeit) von Rehabilitationsmaßnahmen im
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Rahmen der Rentenversicherung u.ä. Schließlich beeinträchtigen 
Arbeitsbedingungen auch wichtige "subjektive Voraussetzungen" 
bei den Arbeitskräften, die für die Wirksamkeit sozialpoliti
scher Maßnahmen erforderlich sind. So werden z.B. durch den 
Zwang zur Anpassung an restriktive Arbeitsbedingungen und Ein
schränkungen von Eigeninitiative im Arbeitsbereich auch die Ent
wicklung und Erhaltung von Fähigkeiten beeinträchtigt, sozial
politisch angebotene Leistungen (insbesondere Sach- und Dienst
leistungen) zu nutzen, Rechtsansprüche durchzusetzen und sozial
politische Maßnahmen durch Eigenaktivitäten zu ergänzen (Böhle, 
F., 1977; Bäcker, G. u.a. 198o).

Betrachtet man die sozialpolitischen Entwicklungen seit Anfang 
der 7oer Jahre, so zeigen sich durchaus Ansätze und Anzeichen 
dafür, daß die zunehmende Erkenntnis und auch politische Thema
tisierung von Belastungen und Restriktionen im Arbeitsbereich 
sozialpolitisch nicht folgenlos geblieben sind. Konzeptionell 
hat dies seinen Niederschlag gefunden in der Forderung und dem 
Bekenntnis zu einer stärkeren präventiven Ausrichtung der Sozi
alpolitik (vgl. Sozialberichte der Bundesregierung); materiell 
beginnt mit der Novellierung des Betriebsverfassungsgesetzes 
(1972) auch eine Phase der faktischen Verwirklichung und Inno
vationen präventiver Arbeitsschutzpolitik. Auch hier zeigt sich 
ein Zusammenhang von Sozialpolitik und Wirtschaftsentwicklung. 
Zum einen konnte hiermit seitens der SPD, FDP-Koalition im Rah
men der seit Ende der 60er Jahre einsetzenden allgemeinen Re
formbestrebungen die Bereitschaft zu einer "arbeitnehmerfreund
lichen Politik" demonstriert werden. Zum anderen schien es auf 
dem Hintergrund der seit 1974 zunehmend manifest werdenden struk
turellen Krisenerscheinungen notwendig, verstärkt auf eine För
derung des Strukturwandels durch eine "Modernisierung der Volks
wirtschaft" hinzuwirken und dies durch eine Arbeitsschutz- und 
Humanisierungspolitik sozial zu flankieren - nicht zuletzt auch, 
um durch Zugeständnisse an gewerkschaftliche Forderungen die 
Kooperationsbereitschaft der Gewerkschaften und die "soziale 
Stabilität abzusichern:
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- mit dem Arbeitssicherheitsgesetz (1974) wurde angestrebt, 
den überbetrieblichen Arbeitsschutz durch Fachleute in den 
Betrieben (Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure u.a. Fach
kräfte für Arbeitssicherheit) zu ergänzen;

- die Arbeitsstättenverordnung (1975), durch die die verschie
denen Vorschriften vereinheitlicht und modifiziert wurden;

- die Novelle des Jugendarbeitsschutzgesetzes (1976), durch 
die u.a. das Mindestalter für die Zulassung zur Arbeit 
heraufgesetzt, die Dauer der Arbeitszeit und der Ruhepau
sen neugeregelt wurden;

- die Arbeitsstoffverordnung wurde dreimal neugefaßt (zuletzt 
198o, Einbeziehung krebserzeugender Arbeitsstoffe). Sie ent
hält insbesondere Vorschriften über die Kennzeichnung und 
Verpackung gefährlicher Stoffe sowie Vorschriften über den 
Umgang im Betrieb (Schutzmaßnahmen, Beschäftigungs- und 
Verwendungsverbote etc.);

- das Maschinenschutzgesetz von 1968 wurde 1979 zum Geräte
sicherheitsgesetz weiterentwickelt. Mit diesen Gesetzen wur
de eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung für Hersteller 
und Importeure geschaffen, nur solche Geräte auf den Markt 
zu bringen, die den allgemein anerkannten Regeln der Sicher
heitstechnik entsprechen.

Diese flächendeckenden Arbeitsschutzvorschriften werden er
gänzt durch das Programm der Bundesregierung zur "Humanisie
rung der Arbeit". Dieses Forschungs- und Entwicklungsprogramm 
befindet sich derzeit in einer Phase der Weiterentwicklung zu 
einem Umsetzungsprogramm. (Vgl. Mertens, A., 1978; Däubler, 
W., 1979; Pöhler, W., 1979; WSI-Mitteilungen 2/1981).

Auf die faktischen Auswirkungen dieser neueren sozialpoliti
schen Entwicklungen wird in den folgenden Beiträgen ausführ
lich eingegangen. Sie werden zeigen, daß die Wende zu einer 
"präventiven Sozialpolitik” bisher - soweit überhaupt - über
wiegend nur auf einer programmatischen Ebene erfolgte und da
her nach wie vor die sozialpolitische Auseinandersetzung mit
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Belastungen und Restriktionen am Arbeitsplatz dringend erfor
derlich ist. Dies um so mehr, als gerade gegenwärtig angesichts 
hoher Arbeitslosigkeit und begrenztem Wirtschaftswachstum an 
die Stelle der Auseinandersetzung mit grundlegenden sozialpo
litischen Reformen die Gefahr besteht, sozialpolitische "Er
folge" nurmehr im Bewahren des Bestehenden zu sehen. Demgegen
über wäre es erforderlich, eine "offensive" Sozialpolitik zu 
fordern und zu betreiben. Die in der politischen Diskussion 
thematisierten "Grenzen des Sozialstaats" und die sozialen Pro
bleme, die offenbar mit den bestehenden Instrumenten der Sozi
alpolitik nicht bewältigbar sind, dürfen nicht als Alibi für 
eine Einschränkung oder gar Rücknahme dienen. Viemehr gilt es, 
gerade aus solchen Erkenntnissen heraus nicht die Einschrän
kung, sondern die Frage nach einer Veränderung der Schwerpunk
te und Stoßrichtung sozialpolitischer Maßnahmen in den Mittel
punkt zu rücken. Erforderlich ist vor allem eine Weiterentwick
lung der Sozialpolitik in Richtung einer stärker "arbeitspro
zeßbezogenen, präventiven Sozialpolitik". Sozialpolitische Er
folge wären - in dieser Perspektive - daran zu messen, inwie
weit es gelingt, durch den Abbau von Belastungen und Gefähr
dungen im Arbeitsbereich Ursachen für die Entstehung sozialer 
Risiken einzuschränken und Voraussetzungen für die Bewältigung 
sozialer Probleme zu verbessern. Dies erscheint uns nicht nur 
eine wesentliche Anforderung an staatliche Politik zu sein, 
sondern insbesondere auch eine Herausforderung an die Gewerk
schaften, durch eine Aktivierung ihrer Basis die eigenständi
ge Handlungsmöglichkeiten zu verstärken.

(2) Die folgenden Beiträge versuchen von sozialwissenschaftli
cher Seite, Grundlagen für die Diskussion und Realisierung ei
ner "arbeitsprozeßbezogenen, präventiven Sozialpolitik" zu lie
fern. Sie betreten jedoch damit weitgehend sozialwissenschaft
liches "Neuland". Nicht nur in der sozialpolitischen Entwick
lung, sondern auch in der wissenschaftlichen Beschäftigung mit 
Sozialpolitik wurde der Zusammenhang zwischen Produktionspro
zeß und Sozialpolitik bislang weitgehend vernachlässigt. Soweit 
Probleme, Gefährdungen und Restriktionen im Arbeitsprozeß in der

7



Vergangenheit Gegenstand sozialwissenschaftlicher Untersu
chungen waren, geschah dies vor allem im Rahmen industrieso
ziologischer Forschung und im Rahmen der Arbeitswissenschaf
ten. In der Perspektive der Sozialpolitik sind jedoch - von 
einzelnen Ausnahmen abgesehen - vor allem zwei Mängel solcher 
Untersuchungen und Forschungsansätze zu nennen: (a) Es werden 
zwar Auswirkungen oder/und Zusammenhänge zwischen Arbeitssitu
ationen und außerbetrieblichen Lebensbedingungen untersucht; 
es geschieht dies aber ohne Bezug auf die Sozialpolitik. Es 
wird nicht danach gefragt, welche Folgerungen sich hieraus 
für die Wirksamkeit bestehender sozialpolitischer Maßnahmen 
ergeben und /oder welche Anforderungen sich hieraus an die So
zialpolitik ergeben. Oder: (b) Es werden zwar sozialpolitische 
Folgen von Entwicklungen im Arbeitsbereich untersucht, aber 
nur unter Bezug und eingegrenzt auf bestimmte sozialpolitisch 
definierte Probleme und Wirkungen sozialpolitischer Maßnahmen. 
So werden z.B. die sozialen Folgen des technischen Wandels nur 
unter dem Aspekt des Problems der Freisetzung und Arbeitslo
sigkeit untersucht - wobei allerdings auch hier meist nicht 
oder nur am Rande auf die Wirksamkeit sozialpolitischer Maß
nahmen eingegangen wird. Nur vereinzelt wurde versucht, indu
striesoziologische Forschungsansätze und Untersuchungsergeb
nisse mit der Analyse institutioneller Entwicklungen und Wir
kungen sozialpolitischer Maßnahmen zu verbinden (und umgekehrt). 
(Böhle, F. und Altmann, N., 1972; Baethge, M. u.a. 1976; Deppe, 
H.U., 1973; Tennstedt, F., 1972).

Seit einigen Jahren bestehen jedoch Anzeichen dafür, daß nicht 
nur allgemein die "soziologische Abstinenz" von der Sozialpo
litik überwunden zu sein scheint, sondern daß auch die sozial
wissenschaftliche Forschung und speziell auch die empirische 
Forschung stärker und auf breiterer Basis als in der Vergan
genheit sich im Zusammenhang von "Produktionsprozeß und Sozi
alpolitik" zuwendet und hieran Interesse findet. Die Auswahl 
und Zusammenstellung der folgenden Beiträge erfolgte mit der 
Absicht, einen Überblick über neuere Untersuchungen sowie In
stitute und Forschungsgruppen, die sich hiermit befassen, zu
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geben. Sie beruhen zum Großteil auf Referaten im Rahmen einer 
Veranstaltung der Studiengruppe "Produktionsprozeß und Sozial
politik" im Rahmen der Sektion Sozialpolitik auf dem 2o. Deut
schen Soziologentag im Spetember 198o in Bremen.

(3) Die Beiträge v.Ferber/Slesina und Müller greifen eine alte 
Forderung in der Sozialpolitik auf, Daten, die von der Sozial
versicherung routinemäßig erhoben werden sowohl für epidemio
logische, sozialmedizinische und vorbeugende Zwecke nutzbar zu 
machen. In beiden Beiträgen wird nachgewiesen, daß es Wege gibt, 
über die Auswertung von Routinedaten der Krankenkassen, beson
ders gesundheitsgefährdende Arbeitsplätze, Arbeitsbedingungen 
und Berufe zu identifizieren. Auf diese Weise ist es möglich, 
nicht nur einen Beitrag zur Epidemiologie arbeitsbedingter Er
krankungen zu leisten, sondern auch praxisrelevante Erkenntnis
se für den betrieblichen und überbetrieblichen Gesundheits
schutz zur Verfügung zu stellen. Zu denken wäre hier etwa an 
den § 3 des Arbeitssicherheitsgesetzes, der die Betriebsärzte 
verpflichtet, die Ursachen arbeitsbedingter Erkrankungen zu 
untersuchen; oder an § 87/1 Nr. 7 Betriebsverfassungsgesetz, 
der den Betriebsräten ein Mitbestimmungsrecht für den vorbeu
genden Gesundheitsschutz einräumt (auch §§ 9o/91 Betr.Verf.Ges.). 
Die Ergebnisse solcher Untersuchungen könnten aber auch leitend 
sein für eine Rehabilitationspraxis, die stärker zielgruppeno
rientiert ist. Schließlich könnte die systematische Auswertung 
solcher Daten Brückenfunktion haben für die von Wissenschaft
lern und Politikern häufig geforderte Verknüpfung von Sozial
versicherung und konkreter Arbeitswelt.Diese Informationen könn
ten die Basis darstellen für eine Zusammenarbeit von Sozialver
sicherung und Betrieb, insbesondere von Mitgliedern der Selbst
verwaltungsorgane und Betriebsräten, wie es dem Arbeitsgemein
schaftskonzept der DGB-Vorstellungen zur Reform der Organisa
tionsstruktur in der Sozialversicherung entspricht.
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Der Beitrag von Frevel/Schmitz enthält eine Zwischenbilanz 
der Gesundheitsforschung im Rahmen des HdA-Programms. Ein we
sentliches Ergebnis der sozialwissenschaftlichen Belastungs
forschung der letzten Jahre dürfte darin bestehen, daß die 
Analyse einzelner Belastungsfaktoren der komplexen Arbeits
situation meistens nicht angemessen ist. Notwendig erscheint 
vielmehr ein Forschungs- und Bewältigungsansatz, der eine In
tegration der WirkungsZusammenhänge von Belastung und Bean
spruchung versucht. Auch das HdA-Programm geht von dieser 
Zielsetzung aus. Wie die Ergebnisse zeigen, dominieren in der 
Forschungspraxis aber eher partikulare Analysen.

Ein praktisches Beispiel für die Partikularisierung von ge
sundheitlichen Problemen stellt die Arbeitsschutzpolitik dar. 
Nicht nur das duale System der Aufsichtsdienste und der Norm- 
gebung (Staat und Sozialversicherung "teilen" sich diese Auf
gaben mit der Folge von Ineffizienz) erweist sich als wenig 
sinnvoll, in Frage gestellt werden müßte vor allem die Reduk
tion des Arbeitsschutzes auf subjektive und technische Aspek
te von Arbeitsunfällen und auf den quantitativ eingeengten Be
reich der Berufskrankheiten. Ausgeblendet bleibt damit ein we
sentliches Problemfeld eines potentiellen betriebsbezogenen 
Gesundheitsschutzes: die Formen und komplexen Ursachen von 
arbeitsbedingten Erkrankungen, insbesondere soweit sie sich 
der vermeintlich exakten Meßtechnik naturwissenschaftlicher 
Verfahren entziehen.

Die Untersuchung von Hauss/Kühn/Rosenbrock über die Wirksam
keit des betrieblichen Arbeitsschutzes postuliert von dieser 
Kritik ausgehend die Dominanz der Beschäftigten im betriebli
chen Gesundheitsschutz gegenüber den Professionals, da ihre 
Erfahrungen unverzichtbar sind für das Erkennen von Belastungs
wirkungen und sie das Macht- und Konfliktpotential darstellen, 
das eine Veränderung der Arbeitsbedingungen tragen kann. Von 
daher begründet es sich, die Arbeitsschutzaktivitäten der Be
schäftigten zu beschreiben und zu analysieren. Als wesentli-
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ches Ergebnis ergibt sich dabei eine Diskrepanz zwischen dem 
hohen Maß an subjektiver Betroffenheit/Erfahrung von Belastung 
und Motivation zur Belastungsreduzierung einerseits und einem 
hohen '‘Umsetzungsdefizit" andererseits. Dies ist sowohl auf 
Mängel des Arbeitsschutzsystems als auch auf Probleme betrieb
licher Interessenvertretung insgesamt zurückzuführen.

Soll die Diskussion um das geplante Arbeitsschutzgesetzbuch 
nicht nur zu einer Auseinandersetzung über das "duale System" 
werden, sondern soll die Wirksamkeit des betriebsbezogenen Ge
sundheitsschutzes insgesamt in die (Reform?)-Überlegungen Ein
gang finden, dann dürfte es besonders wichtig sein, solche Stra
tegien - Stärkung des "Umsetzungspotentials" der Belegschaften - 
zu einem zentralen Punkt von Veränderungsversuchen zu machen.

Auch den traditionell dominierenden Maßnahmen der Arbeitsschutz
politik sind durch unzureichende normative Bestimmungen und 
durch betriebliche Gegenstrategien deutlich Grenzen der Wirk
samkeit gezogen. Die Untersuchung von Böhle/Deiß/Döhl/Sauer 
demonstriert dies am Beispiel der Lärmbelastung. Vom Arbeits
schutz gehen kaum initiierende Anstöße zur Lärmminderung (durch 
technische Umstellungen) aus, Normen des Arbeitsschutzes wir
ken aber richtungsweisend, wenn technische Neuerungen aus an
deren als Lärmschutzgründen durchgeführt werden. Ansonsten be
schränken sich die Maßnahmen in aller Regel auf Verpflichtun
gen zum Tragen von Gehörschutz. Der Schwerpunkt dieser Unter
suchung liegt darauf, zu analysieren, wie sozialpolitische 
Maßnahmen indirekt (d.h. Maßnahmen, die nicht direkt auf be
stimmte betriebliche Arbeitsbedingungen zielen) die Arbeits
bedingungen beeinflussen können. Am Beispiel von Arbeitszeit- 
und Beschäftigungsbeschränkungen an besonders belastenden Ar
beitsplätzen im Bergbau und am Beispiel des Anwerbestops für 
ausländische Arbeitnehmer wird gezeigt, wie solche sozialpo
litischen Maßnahmen die Betriebe veranlassen können (aus Grün
den verbesserten Personaleinsatzes u. ähnl.), auch die Ursa-
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chen für Belastungen und Gesundheitsgefährdungen selbst anzu
geben (Abbau von Klima- und Staubbelastung sowie anderer Umge
bungseinflüsse; Einführung von HandhabungsSystemen). Allerdings 
ist eine solche Betriebspolitik nur dann wahrscheinlich, wenn 
eine Ausweichstrategie bei Personaleinsatz und -rekrutierung 
(z.B. Verrentung, Selektion Leistungsgeminderter etc.) nicht 
möglich erscheint. Für die sozialpolitische Praxis wäre daher 
die Folgerung zu ziehen, die Rahmenbedingungen für die betrieb
liche Personalpolitik nach Möglichkeit zu beeinflussen, so daß 
Ausweichstrategien erschwert werden. Dazu gehört es auch, ein 
Instrumentarium zu schaffen, daß die Durchsetzung der normati
ven Regelungen des Gesundheitsschutzes auch gegen Wirtschaft
lichkeitskriterien (eben nicht nur "soweit die Natur des Be
triebes” es gestattet) gelingen kann.

Das Entstehen sogenannter Problemgruppen, wie die dèr älteren 
Arbeitnehmer ist, wie der Beitrag von Friedmann zeigt, im we
sentlichen das Ergebnis von solchen betrieblichen "Ausweich- 
strategien”, durch die unzulängliche (weil nicht ursachenori
entiert) sozialpolitische Schutzmaßnahmen unterlaufen werden.

über ein konkretes Umsetzungsprojekt im gewerkschaftlichen Be
reich zur Humanisierung der Arbeit berichten Bispinck/Traut- 
wein-Kalms/Zwingmann. Das im WSI angesiedelte Projekt hat die 
Zielsetzung, ein Informations- und Dokumentationssystem zur 
Humanisierung der Arbeit aufzubauen, d.h. wissenschaftliche 
und praktische Erfahrung so problemnah aufzubereiten, daß sie 
für die gewerkschaftlichen Handlungsfelder verwertbar werden. 
Neben der Darstellung einiger konkreter Beispiele der Infoma- 
tionsaufbereitung und -Vermittlung (z.B. Textverarbeitung, Bild
schirmarbeit) enthält der Beitrag einen überblick zur gewerk
schaftlichen Infrastruktur hinsichtlich des Bewältigungshan
delns, das auf Arbeitsbedingungen gerichtet ist. Es wird deut
lich, daß in diesem Projekt versucht wird, die programmatische
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Forderung der Verknüpfung von traditioneller Sozialpolitik 
und Humanisierung der Arbeit auf der Ebene von Infomations- 
vermittlung und Politikberatung einzulösen, eine Programma
tik, die auch leitend war für die Konstituierung der Studien
gruppe "Sozialpolitik und Produktionsprozeß" der Sektion So
zialpolitik in der Deutschen Gesellschaft für Soziologie.

Wir hoffen, daß es uns gelingt, die Kontinuität dieser Stu
diengruppe zu sichern, und daß dieser Band zur Verbreitung 
ihrer Basis beitragen kann.
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